
REGLEMENT 
 

für die 
 

BERGMEISTERSCHAFT 
 

der vier Bergclubs 
 
 

Ski-Club St. Jost Oberägeri 
Ski-Klub Unterägeri 
Skiklub Menzingen 
Ski-Club Finstersee 

 
 
 
 
 
 

1. Sinn und Zweck 
 

Dieses Freundschaftsrennen unter dem Namen „Bergmeisterschaft“ 
soll in sportlicher wie auch gesellschaftlicher Hinsicht beitragen, den 
Zusammenhang unter den vier Berg-Skiclubs zu fördern und zu 
festigen. Es soll ein fairer, traditioneller alpiner Wettkampf sein und 
bleiben. 
 
 
 

2. Teilnehmer 
 

Das Freundschaftsrennen steht allen Teilnehmern in den Kategorien 
Damen und Herren (16 Jahre bis 34 Jahre) sowie Damen und Herren ab 
35 Jahren (Jahrgang ist massgebend) offen. Jede(r) Teilnehmer(in) 
muss jedoch in einem der vier Clubs Mitglied sein. Kinder im JO-Alter 
(bis und mit 15 Jahre) sind nicht startberechtigt. 
 
 
 

3. Art des Rennens 
 

Die Bergmeisterschaft hat immer in Form eines Riesenslaloms 
durchgeführt zu werden (1 oder 2 Läufe). 

 



 
 

4. Durchführung 
 

Die Organisation übernimmt jeweils der Verein, an dessen Platz das 
Rennen ausgetragen wird. 
 

a) Die Bergmeisterschaft soll turnusgemäss jedes Jahr erfolgen: 
Einmal auf der Südseite, einmal auf der Nordseite des 
Gottschalkenberges in der Reihenfolge: Finstersee, Oberägeri, 
Menzingen, Unterägeri. Es dürfen Ausweichorte gewählt werden. 

 
b) Die Bergmeisterschaft ist als Mannschafts- und zugleich als 

Einzelwettkampf durchzuführen. Für die Mannschaftswertung ist 
ein Wanderpreis zu führen. 

 
c) Das Austragungsdatum muss vor der jeweiligen Saison im 

Oktober unter den vier Clubs abgesprochen und fixiert werden. 
 

d) Wenn infolge Schneemangels der organisierende Club das 
Rennen definitiv absagen muss, bleibt die Organisation bis auf 
weiteres beim entsprechenden Club bis zur Durchführung. 

 
e) Jedem Veranstalter wird der zeitliche Ablauf des 

Tagesprogrammes sowie die Streckenführung freigestellt. 
 

f) Der Veranstalter hat bis eine Woche vor dem Anlass ein 
schriftliches Programm auszuarbeiten. 

 
g) Rennanzüge sind an der Bergmeisterschaft verboten. 

 
 
 

5. Organisation 
 

a) Anmeldung: Jeweils am Freitag-Abend vor dem Anlass hat je  
ein Vertreter von jedem Club die Anmeldungen 
dem Organisator zu überbringen. 

 
b) Auslosung: Die Auslosung geschieht unmittelbar danach in 

Anwesenheit aller vier Clubvertreter. 
 
 
 
 



 
c) Startreihenfolge:  Gestartet wird in 4 Kategorien 
 

1. alle Snowboarder 
2. alle Damen 
3. alle Herren ab 35 Jahren 
4. alle anderen Herren 

 

Ein Startnummernaustausch unter den 
Wettkämpfern ist nicht gestattet und hat die 
Disqualifikation zur Folge. 
 

Die Reihenfolge gemäss Startliste ist 
einzuhalten. 
 

Nicht am Start anwesende Startnummern 
müssen offen gelassen werden. 
 

Nachmeldungen sind am Renntag möglich. 
 

d) Versicherung: Die Versicherung ist Sache eines jeden 
Teilnehmers. 

 
 
 

6. Wertung / Rangliste / Preise 
 

a) Einzelwertung: 
 

Für alle Damen, Herren und Snowboarder wird je eine Rangliste  
erstellt. Die drei erstplazierten pro Kategorie erhalten eine 
Auszeichnung. Der/die Tagessieger/in erhält einen speziellen 
Tagessieger(in)preis. Die sechs Fahrer(innen) der siegreichen 
Mannschaft sowie je der beste Fahrer der drei anderen Clubs 
erhalten ebenfalls eine Auszeichnung. 

 
b) Mannschaftswertung: 

 

Für die Siegermannschaft werden die sechs Besten eines jeden 
Clubs gewertet. Bei diesen sechs besten Zeiten muss aber 
mindestens ein Herr 35 Jahre oder älter, eine Dame sowie ein 
Snowboarder dabei sein. Die Siegermannschaft erhält den 
Wanderpreis für ein Jahr. Damit der Wanderpreis herausgegeben 
werden kann, müssen alle vier Clubs am Rennen teilgenommen 
haben. 
Zum definitiven Gewinn des Wanderpreises muss dieser dreimal 
gewonnen werden. 



c) Rangverkündigung: 
 

Die Rangverkündigung wird am entsprechenden Durchführungsort 
abgehalten. 

 
 
 

7. Allgemeines 
 

a) Die Kosten für Preise und Auszeichnungen gehen zu Lasten des 
organisierenden Clubs. 

 
b) Die Kosten für die Gravierung des Wanderpreises gehen zu 

Lasten des Siegerclubs. 
 

c) Derjenige Club, welcher den Wanderpreis definitiv in Besitz 
nehmen kann, ist für eine Neubeschaffung verantwortlich. 

 
 
Dieses Reglement wurde in Zusammenarbeit aller vier Berg-Skiclubs im 
Oktober 2009 neu überarbeitet, anerkannt und tritt ab sofort in Kraft. 
 
 
Ski-Club St. Jost Oberägeri Präsident:   __________________________ 
 

 
Ski-Klub Unterägeri  Präsident:   __________________________ 
 
 
Skiklub Menzingen  Präsident:   __________________________ 
 
 
Ski-Club Finstersee  Präsident:   __________________________ 
 
Finstersee, 15. Dezember 2009/ES 


